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Unsere Datenblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Für die angegebenen Funktions- und Material-
eigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Änderungen an unseren Produkten im Sinne der Produktverbesserung
behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Vertrieb / Verwaltung Tel.: 0049 (0) 7262-60930
Speyerer Straße 18 Fax: 0049 (0) 7262-609311
D-75031 Eppingen email: vertrieb@reha-gmbh.de
Germany Internet: www.reha-gmbh.de

Überprüfen Sie den STABIFLEX I System-Schachtaufsatz vor Beginn der Einbauarbeiten auf seinen einwandfreien
Zustand.
Aufbringen auf den Behälter/Schacht:
Beachten Sie hierzu die Angaben des Behälter-/Schachtherstellers. Die Art der Anbringung ist modellspezifisch unterschiedlich.
WICHTIG: Wird der Schachtaufsatz mit PKW befahren, muss sichergestellt werden, dass er vom darunter liegenden
Bauwerk entkoppelt ist und dass die original PKW-befahrbare STABIFLEX-Abdeckung verwendet wird.
Hinweis:  Es ist nicht notwendig für die Montagearbeiten den Deckel vom Rahmen zu nehmen. Um Schmutzeinträge in
Rahmen/Schacht/Behälter und unnötige Gefährdungen zu vermeiden, empfehlen wir vor Beginn der Arbeiten den Deckel  sicher
mit dem Rahmen zu verriegeln.
Einsetzen und Verfüllen:
Bei nicht teleskopierbaren Systemen muss zunächst die Nivellierung des Schotterunterbaus exakt berechnet werden um
nachträgliche Höhenkorrekturen zu vermeiden. Dann um den STABIFLEX I Schachtaufsatz herum mit Rundkornkies der
Korngruppe 4-8mm, in Lagen von max. 5cm auffüllen und sorgfältig verdichten. Dazu dürfen ausschließlich „Handwerkzeuge“
(z.B. Handstampfer) verwendet werden. Um eine ausreichende Verdichtung des Untergrundes zu erreichen, sollten folgende
Eigenschaften erfüllt werden: Mind. 4kg Fallgewicht, Fallhöhe 10-20 cm, Verdichtungsfläche 15x15 cm. Es ist darauf zu achten,
dass unter dem Rahmen besonders gut und sorgfältig verdichtet wird. Die Verdichtung allg. muss nach den Vorgaben der DIN
EN 13285 erfolgen. ACHTUNG: NICHT maschinell verdichten!
Eine Beschädigung des Schachtes/Behälters bzw. des Schachtaufsatzes beim Einbau/Verdichten ist zuverlässig  zu vermeiden.
Ist der Schachtaufsatz vom Behälter/Schacht entkoppelt und teleskopierbar (z.B. Schiebedichtung oder Teleskop) kann am Ende
 - um einen möglichst ebenen Übergang vom Gelände zum Schachtrahmen zu ermöglichen - der Deckelrahmen z.B. mittels
eines leichten Gummihammers in den Kies hinein verdichtet werden
Den Rahmen ggf. gegen seitliches Verrutschen/ Verschieben sichern. Anschließend müssen am Rahmen die Sandfangrinne,
die Befestigungseinrichtung(Schrauben, Buchsen, Stifte, Federn usw.) sowie ggf. Entwässerungslöcher gereinigt werden. Bei
tagwasserdichten Ausführungen ist auch die Deckeldichtung zu inspizieren ggf. zu reinigen und zu fetten.
Abschließend wird  die Kunststoffabdeckung aufgesetzt und mit dem Verschlusssystem gesichtert, so das die Abdeckung von
einem Kind nicht geöffnet werden kann.
Wartung und Instandhaltung:
Der Schachtaufsatz sollte regelmäßig gewartet und auf seine Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Neben der Sicht- und
Funktionsprüfung von Schacht/Rahmen und Abdeckung müssen  Sandfangrinne, die Befestigungseinrichtung(Schrauben,
Buchsen, Stifte, Federn usw.) sowie ggf. Entwässerungslöcher gereinigt werden. Bei tagwasserdichten Ausführungen ist auch
die Deckeldichtung zu inspizieren ggf. zu reinigen und zu fetten.
Norme n und V orschrif ten:
Für den Einbau und die Montage von Behältern/Schächten sind die jeweiligen Normen, Richtlinien, Sicherheitsregeln und
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Dies sind u.a.:
§ Eingeführte Technische Baubestimmungen der Länder
§ BGV C22 - Unfallverhütungsvorschriften Bauarbeiten
§ DIN 4124 Baugruben und Gräben, Verbau
§ DIN EN 1610 Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und –kanälen
§ BGR 117 Richtlinien für Arbeiten in Behältern
Desweiteren: Div. ATV, ATV-DVWK, DWA-DVWK, RSV  Regelblätter, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbau-
verordnung, Indirekteinleiteverordnung, kommunale Abwassersatzung, Unfallverhütungsvorschriften....

Einbauhinweise:

Schachtabdeckungen und Aufsätze von Entwässerungseinrichtungen sind sicherheitsrelevante Bauteile einer Gesamtanlage,
deren Bedienungsanleitung zu beachten ist. Personen die Montagen, Wartungen und Reparaturen an Entwässerungseinrichtungen
vornehmen, müssen die entsprechenden Fach-Qualifikationen dafür aufweisen. Bei allen Montage-/Wartungsarbeiten sind
grundsätzlich die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Die Betriebssicherheit des Schachtaufsatzes ist nur bei bestimmungsgemäßer Montage,  Verwendung und Wartung gewährleistet.
Es dürfen keine Stoffe eingeleitet werden, die die Funktion des Schachtaufsatzes beeinträchtigen könnten (z.B.  aggressive,
oder ätzende Medien). Der Einbau des Schachtaufsatzes darf die ordnungsgemäße Funktion der Gesamtanlage nicht be-
einträchtigen. Die Abdeckung darf nur während der Montage/ Wartungsarbeiten abgenommen werden – muss ansonsten immer
am Rahmen fixiert sein - es besteht sonst erhebliche Unfallgefahr!!
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der STABIFLEX I System-Schachtaufsatz nicht in Fahr- oder Verkehrsflächen
eingebaut werden darf. Außerdem ist sicher zu stellen, dass die Schachtaufsätze nicht unzulässig belastet werden – auch
während den Einbau- und Montagearbeiten – und dass das darunter liegende Bauwerk auch geeignet ist, die zu erwartenden
Lasten aufzunehmen. Der STABIFLEX Schachtrahmen darf mit keiner „Fremdabdeckung“ kombiniert und nur in Verbindung
mit dafür vorgesehenen Schacht-/Behälterbauwerken eingesetzt werden. STABIFLEX I Schachtaufsätze dürfen nicht lose,
einzeln oder in Einzelteilen in Verkehr gebracht werden.  Einwirkungen von Grund- oder Schichtenwasser sind zu vermeiden.
Das Schachtsystem hat keinen Einfluss auf die Qualität des Betriebswassers. Bei Nichtbeachtung der Einbau-,  Bedienungs-,
Wartungs- und Sicherheitshinweise können erhebliche Sach- und Umweltschäden, Körperverletzung oder tödliche Unfälle
entstehen. Fehlerhafter Einbau, nicht bestimmungsgemäße Nutzung, sowie Umbau- oder Veränderung des Schachtaufsatzes
ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers führt zur Aufhebung jeglicher Herstellerhaftung. Die Einhaltung der in den
technischen Angaben aufgeführten Grenzwerte ist sicherzustellen. Für die aufgeführten Produkteigenschaften gewährleisten
wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte. Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten nach bestem
Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gewährleis tungen:
Das Produkt muss unverzüglich bei Anlieferung auf seine Vollständigkeit und Unversehrtheit kontrolliert werden. Die Feststellung
von offensichtlichen Mängeln müssen unverzüglich schriftlich, nicht erkennbare oder verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer
Erkennbarkeit, mitgeteilt werden. Alle Mängel sind grundsätzlich sofort, ohne schuldhaften Verzug anzuzeigen. Der Hersteller
behält sich das Recht vor den Mangel je nach Gefährdungspotential innerhalb eines vertretbaren Zeitraumes (i.d.R. max. 2
Wochen innerhalb Deutschlands) selbst, durch einen STABIFLEX-Servicepartner oder eine sep. beauftragte Fachfirma, be-
gutachten zu lassen. Sollte sich dabei ergeben, dass fehlerhafter Einbau, unsachgemäße Handhabung o.ä. zur Mängeleinschätzung
geführt haben, wird der Aufwand für die Begutachtung in Rechnung gestellt. Ist der Einbau korrekt erfolgt und es wird ein Mangel
unzweifelhaft festgestellt, hat der Hersteller den Mangel durch Nachbesserung zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu
liefern. Wir haften ausschließlich nur für neu hergestellte Produkte. Bei Nachbesserungen und Nachlieferungen haften wir in
gleichem Umfang wie für den ursprünglichen Vertragsgegenstand. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Auslieferung
an unseren Vertragspartner. Der § 377 HGB findet weiterhin Anwendung.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Verschleiß (z.B. bei Gewindeverbindungen oder Dichtungen) keinen Mangel darstellt.
Gleiches gilt für Fehler, die durch mangelhafte oder durch nicht, bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Wartung entstehen.

Sicherheit shinweise
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